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Anlage: Lageplan „Räumlicher Geltungs-
bereich Feuerwerksverbot“

Die Stadt Regensburg erlässt folgende

	 Allgemeinverfügung:

I.	 Im Zeitraum von Mittwoch, 
31.12.2025 (Silvester), 22.00 Uhr, bis 
Donnerstag, 01.01.2026 (Neujahr), 
02.00 Uhr, wird die Steinerne Brücke 
in Regensburg auf der Südseite auf 
Höhe Südwestecke Salzstadel/Süd-
ostecke Amberger Stadel, auf der 
Nordseite am Brückenende und auf 
der Abfahrt zum Oberen Wöhrd auf 
Höhe des östlichen Endes des Anwe-
sens Müllerstraße 1 (Gaststätte „Alte 
Linde“) für Fahrzeuge aller Art und für 
Fußgänger gesperrt. Weiterhin wird 
der Fußweg entlang der Donau unter 
der Steinernen Brücke von der Stra-
ße „Am Schallern“ bis zur Eisernen 
Brücke für Fahrzeuge aller Art und für 
Fußgänger gesperrt.

II.	 Im Zeitraum von Mittwoch, 
31.12.2025 (Silvester), 20.30 Uhr, bis 
Donnerstag, 01.01.2026 (Neujahr), 
06.00 Uhr, ist das Mitführen, Abbren-
nen und Abschießen pyrotechnischer 
Gegenstände der Kategorien F 2, F 3, 
F 4 sowie sonstiger pyrotechnischer 
Gegenstände im Sinne von § 3 a des 
Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG) 
auf allen öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie in öffentlichen An-
lagen im folgenden Stadtgebiet unter-
sagt:

	 In der Altstadt südlich der Donau im 
und innerhalb des Grüngürtels, der 
gebildet wird aus dem Herzogspark, 
der Prebrunnallee, der Fürst-Anselm-
Allee, den Grünanlagen am Ernst-

Reuter-Platz, an der Landshuter Stra-
ße und der Gabelsbergerstraße und 
aus dem Villapark, sowie in Stadt-
amhof und dem Oberen und Unteren 
Wöhrd.

Im räumlichen Geltungsbereich des 
Feuerwerksverbots sind folgende 
Brücken enthalten: Nibelungen-
brücke, Eiserne Brücke, Steinerne 
Brücke, Eiserner Steg, Brücke am 
Wasserkraftwerk (Winzerweg), Wehr-
brücke Donaukanal Regensburg, 
Pfaffensteiner Steg, Grieser Steg, 
Oberpfalzbrücke, Protzenweiherbrü-
cke. 

Der genaue räumliche Umgriff ergibt 
sich aus dem als Anlage beigefügten 
Lageplan, der Bestandteil dieser All-
gemeinverfügung ist.

III.	 Die sofortige Vollziehung der Nrn. I 
und II dieser Allgemeinverfügung wird 
angeordnet.

IV.	 Die Allgemeinverfügung gilt einen 
Tag nach der ortsüblichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Re-
gensburg als bekannt gegeben.

Hinweis:
Die Allgemeinverfügung mit Begründung 
kann beim Amt für öffentliche Ordnung 
und Straßenverkehr, Johann-Hösl-Str. 11, 
93053 Regensburg, während der allgemei-
nen Geschäftszeiten (Montag bis Mittwoch 
und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
sowie am Donnerstag von 08.00 Uhr bis 
13.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr) 
eingesehen werden und ist auf der städ-
tischen Internetseite unter www.regens-
burg.de abrufbar.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Stadt Regensburg) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vor-
liegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
Oberbürgermeisterin
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
62-2025-391 – Sektionaltore nach DIN 
EN 13241
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 11.11.2025

62-2025-394 – Mobile Trennwandanlage,  
1. BA
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 17.11.2025

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
62-2025-413 – Straßenbauarbeiten nach 
DIN 18299 ff. – Ostpreußenstraße Aus-
bau

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
25 A 076 – Wartung der Netzwerkkompo-
nenten 2026
62-2025-406 – Reinigungsdienstleistun-
gen von fünf Objekten im Stadtgebiet 
Regensburg
62-2025-417 – Rahmenvereinbarung für 
die Lieferung von Arbeitskleidung

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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